
 

Gemeinde Marienheide 
Der Bürgermeister 
II-32 Ordnungsverwaltung 

BV/068/13
 

Drucksache Nr. 
 öffentlich 
 
 

Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Abstimmungsergebnis 
  einst. Enth. Gegen. 
Rat 25.06.2013    
     
 
 
Finanzielle Auswirkungen:    Ja  Nein  
 
Einnahmen 

 
      

 
Ausgaben 
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Ergebnisplan 

 
      

 
Kostenstelle 

 
      

 
Produkt 

 
      

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nach dem Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG 
NRW) vom 16.11.2006 dürfen Verkaufsstellen im Sinne des Gesetzes an jährlich 
höchstens vier Sonn- und Feiertagen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet sein (§ 6 Abs. 1 
LÖG NRW). Das Gesetz ermächtigt in § 6 Abs. 4 LÖG NRW die zuständige örtliche 
Ordnungsbehörde, die entsprechenden Tage durch Verordnung freizugeben. 
 
Mit Verordnung vom 06.06.2011 wurde für die Verkaufsstellen in der Ortschaft 
Marienheide geregelt, dass diese jeden zweiten Sonntag im September und jeden zweiten 
Adventssonntag jeweils von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein dürfen. Somit ist es 
rechtlich zulässig, zwei weitere Tage freizugeben. 
 
Der Aktionskreis Gemeinsam für Marienheide beabsichtigt, seinen jährlichen Herbstmarkt 
in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht am zweiten Sonntag im September, 
sondern zwei Wochen später, am 22.09.2013, durchzuführen und beantragt für diesen 
Tag einen verkaufsoffenen Sonntag (11:00 Uhr bis 18:00 Uhr). 
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Verwaltungsseitig bestehen gegen den Antrag keine Bedenken. Der Entwurf einer 
Verordnung ist als Anlage beigefügt. Vor Erlass der Verordnung zur Freigabe der Tage 
nach § 6 Abs. 1 LÖG NRW sind die in § 6 Abs. 4 LÖG NRW genannten Stellen 
anzuhören. Über aufgrund der Anhörung abgegebene Stellungnahmen wird in der Sitzung 
berichtet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen wird beschlossen. 
 
 
Anlagen: 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen (Entwurf) 
 
 
 
 
 
  
Uwe Töpfer Marienheide, 11.06.2013 
 


